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(54) Zentralstück für elektrische Steckdosen

(57) Es wird ein Zentralstück für elektrische Steck-
dosen vorgeschlagen, welches hauptsächlich aus ei-
nem Kragen (4) und einem zur Aufnahme des Stecker
vorgesehenen Steckertopf (1) besteht, dessen Boden
(2) mit Steckerstiftdurchführungen (3) versehen ist. Zu
dem Zweck, ein Zentralstück für elektrische Steckdosen
zu schaffen, bei dem die Verwendung von teurerem
hochtemperaturbeständigen Kunststoff minimiert und
gleichzeitig der Übergangsstellenverlauf bzw. Trenn-

stellenverlauf der verschiedenen Kunststoffe in Bezug
auf die Größenordnung der zu erwartenden mechani-
schen Belastungen innerhalb unkritischer Bereiche vor-
handen ist, befindet sich an der dem Stecker abgewand-
ten Seite des Bodens (2) zumindest eine angeformte
Kammer (5) und besteht lediglich der Bodenbereich der
Kammer aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht von einem ge-
mäß Oberbegriff des Hauptanspruches konzipierten
Zentralstück für elektrische Steckdosen aus.
[0002] Derartige Zentralstücke sind Bestandteil von
mehrteiligen Abdeckungen für elektrische Steckdosen.
Diese sind insbesondere dafür vorgesehen, entspre-
chend ausgebildete Stecker aufzunehmen und dabei für
den Benutzer einen Berührungsschutz zu gewährlei-
sten. In der Regel sind derartige Zentralstücke nicht nur
hohen thermischen Belastungen ausgesetzt, sondern
sollen auch eine dauerhaft lichtechte, optisch anspre-
chende Oberfläche aufweisen und sich dauerhaft har-
monisch in das Gesamtbild einer mehrteiligen Abdek-
kung einfügen.
[0003] Ein dem Oberbegriff des Hauptanspruch ent-
sprechendes Zentralstück für elektrische Steckdosen
ist durch die DE 38 24 349 C2 bekannt geworden. Bei
diesem Zentralstück für elektrische Steckdosen ist der
gesamte Boden des Steckdosentopfes aus einem ther-
misch hoch belastbaren Kunststoff hergestellt. Das führt
einerseits dazu, dass unnötig viel von dem teureren
hochtemperaturbeständigem Kunststoff verwendet
werden muss. Andererseits verlaufen die Übergangs-
stellen bzw. Trennstellen zwischen den beiden Kunst-
stoffmaterialien gerade dort, wo sowohl bei der Herstel-
lung als auch beim späteren Gebrauch in Bezug auf me-
chanische Belastungen kritischen Bereiche vorhanden
sind.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabe zugrunde, ein Zentralstück für elektrische
Steckdosen zu schaffen, bei dem die Verwendung von
teurerem hochtemperaturbeständigen Kunststoff mini-
miert ist und gleichzeitig der Übergangsstellenverlauf
bzw. Trennstellenverlauf zwischen den verschiedenen
Kunststoffen im Bezug auf die Größenordnung der zu
erwartenden mechanischen Belastungen innerhalb un-
kritischer Bereiche vorhanden ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die im Hauptan-
spruch angegebenen Merkmale gelöst.
[0006] Bei einem solchermaßen ausgebildeten Zen-
tralstück für elektrische Steckdosen ist besonders vor-
teilhaft, dass an die dem Stecker abgewandte Seite des
Bodens eine Kammer angeformt ist, deren Kammer-
wände die Übergangsstellen bzw. Trennstellen zwi-
schen den verschiedenen Kunststoffmaterialien bilden.
[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in
den Unteransprüchen angegeben. Anhand eines in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles sei der
erfindungsgemäße Gegenstand näher erläutert. Dabei
zeigen:

Fig. 1: prinziphaft ein Zentralstück für elektrische
Steckdosen von der dem Stecker abgewand-
ten Seite, in räumlicher Darstellung;

Fig. 2: prinziphaft ein Zentralstück für elektrische

Steckdosen gemäß Fig. 1 von der dem Stek-
ker zugewandten Seite, in räumlicher Darstel-
lung;

Fig. 3: einen Vollschnitt durch das Zentralstück ge-
mäß Fig. 2 entsprechend Linie A-A.

[0008] Wie aus den Zeichnungen hervorgeht, besteht
ein solches Zentralstück für elektrische Steckdosen
hauptsächlich aus einem zur Aufnahme des -der Ein-
fachheit halber nicht dargestellten- Steckers vorgese-
henen Steckertopf 1, dessen Boden 2 mit Steckerstift-
durchführungen 3 versehen ist und einem sich an den
Steckertopf 1 anschließenden Kragen 4.
[0009] Wie des weiteren insbesondere aus Fig. 1 und
Fig. 3 hervorgeht, ist an die dem Stecker angewandte
Seite des Bodens 2 eine Kammer 5 angeformt. Der Bo-
den 2 ist im Bereich der Kammer 5 mit zwei Steckerstift-
durchführungen 3 und einer Schraubendruchführung 6
versehen. Lediglich der Bodenbereich der Kammer 5
besteht aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff
wie z. B. Polycarbonat, Polyamid usw. Die übrigen
Wandbereiche des Zentralstückes einschließlich des
Kragens 4 bestehen hingegen aus einem für den An-
wendungsfall geeigneten kostengünstigeren Kunst-
stoffmaterial, wie z. B. ABS (Acrylnitril/Butadien/Styrol),
ASA (Acrylnitril/Styrol/Acrylester) usw. Da die Kammer-
wände der Kammer 5 die Übergangsstellen zwischen
den beiden verschiedenen Kunststoffmaterialien bilden,
sind diese nicht nur hinsichtlich der Realisierung der
entsprechenden Herstellungswerkzeuge günstig ge-
legt, sondern sind auch entsprechend höher mecha-
nisch belastbar. Unterstützt wird diese Verstärkung
noch dadurch, dass an der dem Stecker abgewandten
Seite im Bereich der Kammerwände der Kammer 5 zu-
mindest teilweise ein Absatz angeformt ist. Höhere me-
chanische Belastungen treten in der Praxis z. B. dann
auf, wenn der Rahmen auf einer dicken Putz- bzw. Ta-
petenschicht aufliegt und dadurch das Zentralstück bei
seiner Befestigung mehr als üblich durchgebogen wird.
Die günstige Gestaltung des Zentralstücks führt außer-
dem dazu, dass die Herstellungswerkzeuge relativ ein-
fach aufgebaut sind. Darüber hinaus liegen die Über-
gangsstellen in Bezug auf die zu erwartenden Größen-
ordnungen mechanischer Belastungen -sowohl bei der
Herstellung als auch beim späteren Gebrauch- inner-
halb unkritischer Bereiche, was sich günstig auf die Zu-
verlässigkeit eines solchen Zentralstückes auswirkt. Auf
kostengünstige Art und Weise ist somit ein besonders
robustes Zentralstück für elektrische Steckdosen reali-
sierbar. Vorteilhafterweise müssen dabei nur ver-
gleichsweise geringe Menge des teureren, hochtempe-
raturbeständigen Kunststoffmaterials eingesetzt wer-
den. Durch die Anwendung eines Mehrkomponenten-
Spritzgussverfahren ergibt sich Vorteilhafterweise eine
einstückige Anbindung des Bodenbereiches der Kam-
mer 5 an die übrigen Wandbereiche des Zentralstückes,
so dass Montagekosten vollkommen entfallen.
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[0010] Die an den Bodenbereich angeformte Kammer
5 ist zur Aufnahme der, zur Realisierung einer Vorrich-
tung zum erhöhten Berührungsschutz notwendigen
Bauteile vorgesehen. Bedarfsweise kann die Kammer
5 mit den notwendigen Bauteilen bestückt werden.
[0011] Das Zentralstück ist Bestandteil einer mehrtei-
ligen Abdeckung für Steckdosen, die üblicherweise zu-
sätzlich noch einen -der Einfachheit halber nicht darge-
stellten-Rahmen aufweist. Da die an den Rahmen an-
grenzenden Wandungen des Zentralstückes, ebenso
wie der Rahmen selbst aus ein und demselben lichtech-
ten, kratzfesten und kostengünstigeren Kunststoff, wie
z. B. ABS (Acrylnitril/Butadien/Styrol), ASA (Acrylnitril/
Styrol/Acrylester) hergestellt sind, ergibt sich dauerhaft
ein optisch ansprechendes, harmonisches Gesamtbild
einer aus Rahmen und Zentralstück bestehenden mehr-
teiligen Abdeckung.

Patentansprüche

1. Zentralstück für elektrische Steckdosen, mit einem
zur Aufnahme des Steckers vorgesehenen Steck-
dosentopf dessen mit Steckerstiftdurchführungen
versehener Boden zumindest teilweise aus einem
hochtemperaturbeständigen Kunststoff besteht
und dessen übrige Wandbereiche aus einem geeig-
nete Eigenschaften aufweisenden anderem Kunst-
stoffmaterial hergestellt sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an die dem Stecker abgewandte
Seite des Bodens (2) zumindest eine Kammer (5)
angeformt ist, und dass lediglich der Bodenbereich
der Kammer (5) aus hochtemperaturbeständigem
Kunststoff besteht.

2. Zentralstück für elektrische Steckdosen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Bo-
denbereich der Kammer (5) über ein Mehrkompo-
nenten-Spritzgussverfahren einstückig an die übri-
gen Wandbereiche angebunden ist.

3. Zentralstück für elektrische Steckdosen nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kammer (5) zur Aufnahme der, zur Realisierung
einer Vorrichtung zum erhöhten Berührungsschutz
notwendigen Bauteile ausgebildet ist.

4. Zentralstück für elektrische Steckdosen nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Bodenbereich der Kammer (5) zumin-
dest eine Schraubdurchführung (6) aufweist.
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